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GESCHÄFTSVERTEILUNGSPLAN 
Stand: 06.2021 

 
 
Die/Der Vorsitzende 
 

➢ ist Vorstand gemäß § 26 BGB. 
➢ hat die Gesamtleitung des Kreissportbundes Recklinghausen (KSB) inne. 
➢ vertritt den KSB nach außen und nimmt Repräsentationsaufgaben wahr, 

insbesondere in den Städten Recklinghausen und Dorsten. 
➢ beruft die Mitgliederversammlung des KSB, die Ständige Sportkonferenz und die 

Sitzungen des Vorstands schriftlich mit Tagesordnung ein. 
➢ leitet die Mitgliederversammlung, die Ständige Sportkonferenz und die 

Vorstandssitzungen. 
➢ legt die Richtlinien für die Arbeit im Vorstand fest und stimmt diese mit den 

Vorstandsmitgliedern ab. 
➢ koordiniert die Arbeit des Vorstandes und sichert seine Funktionsfähigkeit. 
➢ nimmt an den Gremiensitzungen des Landessportbundes NRW teil und informiert 

den Vorstand.  
➢ koordiniert die strategische Ausrichtung und Weiterentwicklung des KSB. 
➢ ist zuständige/r Ansprechpartner*in für das Programm „Bewegt gesund bleiben in 

NRW“ sowie für die Pandemieregelungen im Kreis Recklinghausen. 
➢ begleitet die Ehrenamtsinitiative des LSB NRW.  
➢ verantwortet die Presse- und Medienarbeit des KSB. 
➢ ist Außenstellenleiter*in Recklinghausen des Sportbildungswerkes Nordrhein-

Westfalen 
 
 
 

Der/Die Stellvertretende*r Vorsitzende*r Finanzen 
 

➢ ist Vorstand gemäß § 26 BGB. 
➢ ist für die Finanzplanung und die ordnungsgemäße Abwicklung sämtlicher 

Kassengeschäfte des KSB verantwortlich. 
➢ stellt den Wirtschaftsplan für ein Geschäftsjahr auf und entwickelt die mittelfristige 

Finanzplanung für den Zeitraum von drei Jahren. 
➢ bewirtschaftet die Haushaltsmittel des KSB und ist für die ordnungsgemäße 

Erstellung des Jahresabschlusses verantwortlich. 
➢ ist für die Überwachung des Wirtschaftsplanes und des Zahlungsverkehrs, die 

Einhaltung der Zahlungsverpflichtungen und die Beachtung wirtschaftlicher 
Geschäftsführung verantwortlich. 

➢ nimmt Aufsichts- und Kontrollaufgaben bezüglich der Kassenführung wahr und 
informiert den Vorstand regelmäßig über die Finanzsituation des KSB. Er/Sie hat 
den Vorstand unverzüglich in Kenntnis zu setzen, wenn die Liquidität des KSB in 
Gefahr gerät. 
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➢ leitet die Finanzkommission des KSB. 
➢ ist für die Akquise von Spendern und Sponsoren sowie Marketing-konzepte 

zuständig. 
➢ begleitet die geplanten Umbaumaßnahmen in der Geschäftsstelle in Haltern am 

See federführend. 
➢ nimmt Repräsentationsaufgaben wahr. 

 
 

 
 
Die/Der stellvertretende Vorsitzende Politik und Verwaltung 
 

➢ ist Vorstand gemäß § 26 BGB. 
➢ unterhält Kontakte zu den für den KSB bedeutsamen politischen Institutionen 

(z.B. Kreis Recklinghausen) sowie zu Behörden und politischen 
Gruppierungen und ist für die sportpolitische Interessenvertretung des KSB 
verantwortlich. 

➢ berät die Stadtsportverbände und Vereine bezüglich politischer Aktionen, 
Projekte sowie hinsichtlich der Zusammenarbeit mit den jeweiligen 
Stadträten/Stadtverwaltungen. 

➢ kümmert sich um den Bereich Sporträume und Sportstätten. 
➢ leitet die Kommission für Kommunalpolitik des KSB. 
➢ entwickelt in Kooperation mit den Stadtsportverbänden Leitlinien für die 

politische Arbeit in den Kommunen sowie Forderungen hinsichtlich der 
Unterstützung des organisierten Sports durch die Städte. 

➢ verhandelt mit dem Kreis Recklinghausen über die Weiterentwicklung des 
Paktes für den Sport zwischen Kreis und KSB. 

➢ ist zuständige/r Ansprechpartner*in für Projekte und Programme der 
Landesregierung oder anderer Institutionen für den organisierten Sport (z.B. 
Moderne Sportstätten). 

➢ berät die Mitarbeiter*innen der Geschäftsstelle hinsichtlich administrativer 
Abläufe und Strukturen. 

➢ nimmt Aufsichts- und Kontrollaufgaben bezüglich Verwaltungs-
entscheidungen und –strukturen in der Geschäftsstelle wahr. 

➢ ist für die Personalangelegenheiten des KSB sowie die 
Mitarbeiterentwicklung im KSB zuständig. 

➢ vertritt den KSB Recklinghausen in der Veranstaltergemeinschaft von Radio 
Vest. 

➢ ist stellvertretendes Mitglied im Naturschutzbeirat des Kreises 
Recklinghausen. 

➢ nimmt Repräsentationsaufgaben wahr, insbesondere in den Städten Marl 
und Herten. 
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Die/Der stellvertretende Vorsitzende Soziales und Qualifizierung 
 

➢ ist Vorstand gemäß § 26 BGB. 
➢ ist Gleichstellungsbeauftragte*r des KSB Recklinghausen. 
➢ ist zuständige/r Ansprechpartner/in für Kinderschutz, das Programm „NRW bewegt 

seine Kinder“ sowie Fragen des Offenen Ganztags. 
➢ ist mit der Kampagne #trotzdemSPORT befasst. 
➢ ist Ansprechpartner*in der Sportjugend im KSB. 
➢ kümmert sich um Fragestellungen/Problemfelder aus den Bereichen Sport und 

soziale Arbeit sowie Prävention sexualisierter Gewalt im Sport. 
➢ Ist zuständige/r Ansprechpartner*in für das Programm „Bewegt älter werden“ und 

den Bereich Seniorensport. 
➢ ist zuständige/r Ansprechpartner*in für den Bereich „Integration durch Sport“, 

Inklusion und Flüchtlinge im Sport. 
➢ ist zuständige/r Ansprechpartner*in für Qualifizierungsmaßnahmen des KSB, Aus- 

und Fortbildungen sowie Zertifikate. 
➢ nimmt Repräsentationsaufgaben wahr, insbesondere in den Städten Oer-

Erkenschwick und Waltrop. 
 
 
 
Die/Der stellvertretende Vorsitzende Grundsatzfragen und Sport 
 

➢ ist Vorstand gemäß § 26 BGB. 
➢ leitet  die Satzungskommission des KSB Recklinghausen. 
➢ befasst sich mit Grundsatzfragen des KSB (Rechtsordnung, Satzung, Ordnungen, 

Leitbild, Leitlinien der guten Verbandsführung). 
➢ ist zuständige/r Ansprechpartner*in in Satzungsfragen und Vereinsrecht. 
➢ befasst sich mit der Geschichte des KSB Recklinghausen. 
➢ koordiniert federführend die Veranstaltung(en) anlässlich des  

75-jährigen Bestehens des KSB Recklinghausen im Jahre 2022. 
➢ ist Ansprechpartner*in des LSB NRW hinsichtlich der Feierlichkeiten zum 75-

jährigen Bestehen des LSB im Jahre 2022 (Abstimmung Landes- und Kreisebene). 
➢ ist zuständige/r Ansprechpartner*in für die Bereiche Schulsport sowie Breiten- und 

Freizeitsport. 
➢ entwickelt Konzepte zur Förderung des Sports in den Vereinen. 
➢ ist zuständige/r Ansprechpartner*in für die Aktion „Sport im Park“. 
➢ begleitet die Aktionen/Projekte im Bereich Sportabzeichenabnahme des KSB sowie 

der Stadtsportverbände. 
➢ lotet Möglichkeiten der Zusammenarbeit zwischen Sport und Kultur-schaffenden 

aus. 
➢ ist ordentliches Mitglied im Naturschutzbeirat des Kreises Recklinghausen. 
➢ nimmt Repräsentationsaufgaben wahr, insbesondere in den Städten Datteln und 

Castrop-Rauxel. 
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Der/Die Geschäftsführer*in 
 

➢ ist besonderer Vertreter nach § 30 BGB. 
➢ nimmt an den Sitzungen des Vorstandes mit beratender Stimme teil. 
➢ ist dem Vorstand gegenüber verantwortlich und weisungsgebunden. 
➢ nimmt die Leitung der Geschäftsstelle sowie alle laufenden und allgemeinen 

Angelegenheiten der Geschäftsstelle und Verwaltung wahr. 
➢ informiert den Vorstand laufend und regelmäßig über die aktuellen Angelegenheiten 

und die Geschäftstätigkeit des KSB. 
➢ informiert die einzelnen Vorstandsmitglieder regelmäßig und umfassend in deren 

jeweiligen Zuständigkeitsbereichen und stimmt sich bei Entscheidungen mit ihnen 
ab. 

➢ ist für die Koordination und das Controlling aller Arbeitsbereiche der Geschäftsstelle 
und für die Sicherstellung einer reibungslosen Büroorganisation zuständig. 

➢ verantwortet die interne Kommunikation der Geschäftsstelle. 
➢ ist den Mitarbeiter*innen der Geschäftsstelle gegenüber weisungsbefugt und übt die 

Fach- und Dienstaufsicht gegenüber den hauptberuflichen Mitarbeiter*innen in 
Abstimmung mit dem Vorstandsmitglied für Verwaltung aus. 

➢ ist in Zusammenarbeit mit dem Vorstandsmitglied für Verwaltung zuständig für die 
Durchführung von Team- und Mitarbeitergesprächen. 

➢ erstellt nach Absprache mit dem zuständigen Vorstandsmitglied 
Arbeitsplatzbeschreibungen und Arbeitszeugnisse für die hauptberuflichen 
Mitarbeiter*innen der Geschäftsstelle. 

➢ plant in Absprache mit dem zuständigen Vorstandsmitglied Fortbildungs-
maßnahmen der Mitarbeiter*innen der Geschäftsstelle.  

➢ unterstützt den Vorstand bei der Vorbereitung, Abwicklung und Nachbereitung von 
Gremiensitzungen. 

➢ setzt die von den Gremien (u.a. Mitgliederversammlung, Ständige Sportkonferenz, 
Vorstand) gefassten Beschlüsse um. 

➢ arbeitet in den Kommissionen des KSB mit und bereitet in Zusammenarbeit mit 
dem/der jeweiligen Vorsitzenden die Sitzungen der Kommissionen vor und nach. 

➢ ist für die Protokollierung der Vorstands- und Gremiensitzungen verantwortlich. 
➢ ist für die Mitgliederverwaltung sowie die Durchführungen von Förderprogrammen 

und Qualifizierungsmaßnahmen zuständig. 
➢ vertritt den KSB Recklinghausen im Rahmen seiner/ihrer Aufgaben und 

Zuständigkeiten bei Verhinderung des Vorstands nach innen und außen und nimmt 
im Falle der Verhinderung des Vorstandes Repräsentationsaufgaben wahr, 
insbesondere in den Städten Haltern am See und Gladbeck. 

➢ ist für die Vorbereitung des Jahresabschlusses und des Wirtschaftsplanes für das 
nachfolgende Geschäftsjahr sowie die mittelfristige Finanzplanung in Abstimmung 
mit dem Finanzvorstand zuständig. 

➢ beantragt in Abstimmung mit dem Finanzvorstand Fördermittel und Zuschüsse und 
ist für die entsprechende Abwicklung der Verfahren zuständig. 

➢ Hat die Verantwortung für die Abwicklung des Zahlungsverkehrs in Absprache mit 
dem Finanzvorstand  

➢ fördert in Abstimmung mit dem Finanzvorstand die Zusammenarbeit mit Partnern, 
Stiftungen, Förderern, Sponsoren und Marketingpartnern vor Ort. 

➢ führt in Abstimmung mit dem Finanzvorstand das Beitragseinzugs-verfahren für die 
ordentlichen und außerordentlichen Mitglieder des KSB durch. 

➢ koordiniert die Presse-, Medien- und Öffentlichkeitsarbeit des KSB nach Vorgaben 
des zuständigen Vorstandsmitglieds. 
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➢ vertritt den KSB nach Absprache mit dem Vorstand in externen Gremien, z.B. im 
Lenkungskreis des Kreises Recklinghausen. 

➢ ist Ansprechpartner*in und Service- und Dienstleister*in für die Stadtsportverbände 
und die Mitgliedsvereine bzw. deren Mitglieder. 

➢ ist für die Vereinsberatung in Abstimmung mit dem verantwortlichen 
Vorstandsmitglied zuständig. 

➢ ist für die Umsetzung der Projekte des KSB zuständig: z.B. NRWbsK, NRW-BÄW, 
NRW-BGB, Integration, Sportabzeichen, Sport im Park. 

➢ Ist in Abstimmung mit dem zuständigen stellvertretenden Vorsitzenden für die 
Umsetzung des Förderprogramms „Moderne Sportstätten“ zuständig. 

➢ ist in Abstimmung mit dem/der Vorsitzenden für die Ausrichtung der Projekte des 
KSB im Rahmen der Dekadenstrategie des Landessportbundes NRW 
verantwortlich. 

➢ erarbeitet gemeinsam mit dem Vorstand Konzepte zur weiteren Entwicklung und 
strategischen Ausrichtung des Kreissportbundes Recklinghausen. 

➢ nimmt die Aufgaben des/der Sicherheitsbeauftragten (VBG) wahr. 
 
 
 
 
 
 


